
 

Kleine Anfrage 

Dr. h.c. Jörg-Uwe Hahn (Freie Demokraten) vom 19.11.2020 

Medienanstalt Hessen 

und  

Antwort  

Chef der Staatskanzlei 
 
 
 
Ich beantworte die Kleine Anfrage auf der Grundlage hierzu eingeholter Stellungnahmen des Lan-
desrechnungshofes Hessen (HRH) und der Hessischen Landesanstalt für privaten Rundfunk und 
neue Medien (LPR) wie folgt: 
 
 
Frage 1. Wann hat letztmals eine abgeschlossene Prüfung des LRH bei der Medienanstalt Hessen stattgefun-

den und zu welchem Ergebnis sind die Prüfer gekommen? 
 
Der HRH führt dazu aus.  

„Nach § 59 Abs. 2 HPRG prüft der Hessische Rechnungshof die Haushalts- und Wirtschaftsfüh-
rung der Landesanstalt. Der Prüfungsbericht ist der Landesanstalt und der obersten Landesbe-
hörde zuzuleiten. Der Rechnungshof kann das Ergebnis seiner Prüfung, soweit es für die Finan-
zierung der Landesanstalt von Bedeutung ist, in Bemerkungen für den Landtag zusammenfassen. 
Die Prüfungen des Rechnungshofs münden in Empfehlungen zur Verbesserung der Haushalts- 
und Wirtschaftsführung, die von der Geprüften umgesetzt werden sollten, nicht aber müssen. Es 
liegt demnach in der Verantwortung der LPR Hessen, die Empfehlungen beim künftigen Handeln 
zu berücksichtigen. Bei der Hessische Landesanstalt für privaten Rundfunk und neue Medien 
(LPR Hessen), Kassel wurde zuletzt eine Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung mit den 
Prüfungsjahren 2012 bis 2016 als „Orientierungsprüfung“ durchgeführt und abgeschlossen. 
 
Die Zuleitung der Abschließenden Prüfungsmitteilung unter dem 9. September 2019 wurde an 
geprüfte Stelle/LPR Hessen und Rechtsaufsicht/Hessische Staatskanzlei vorgenommen. Der 
Rechnungshof veröffentlichte den Rundfunkbericht mit den wesentlichen Feststellungen am 
9. Dezember 2019 auf der Internetseite des HRH: 

 https://rechnungshof.hessen.de/ver%C3%B6ffentlichungen/rundfunkberichte/rundfunkbe-
richt-vom-9-dezember-2019  

Auf Basis des Rundfunkberichts, Ausschussvorlage HAA 20/05, wurde eine Erörterung im zu-
ständigen Ausschuss, Hauptausschuss am 23. Januar 2020, TOP 7, vorgenommen. Hierzu hielt 
Frau Vizepräsidentin Bantzer die in der Anlage beigefügte Präsentation. 

Der Ausschuss traf folgenden Beschluss HAA 20/6 – 23.01.2020: 
 
Der Hauptausschuss hat den Bericht entgegengenommen und besprochen. (einvernehmlich)“ 
 
 
Frage 2.  Findet derzeit eine aktuelle Prüfung bei der Medienanstalt statt und wenn ja, wann wurde diese 

begonnen? 
 
Der HRH führt dazu aus:  

„ja, zwei Prüfungen:  
 
1. Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung der Hessischen Landesanstalt für den pri-

vaten Rundfunk und neue Medien, Kassel, mit dem Schwerpunkt Beteiligungsmanagement 
in Bezug auf die Hessen Digital Radio GmbH (HDR) 

 
 Die Prüfungsankündigung datiert vom 22. Januar 2019. Die örtlichen Erhebungen began-

nen im April 2019. 
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2. Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung der Hessischen Landesanstalt für den pri-

vaten Rundfunk und neue Medien (LPR Hessen), Kassel - Schwerpunkt Nebentätigkeiten 
 
 Die Prüfungsankündigung datiert vom 3. September 2020. Der Beginn der örtlichen Erhe-

bungen ist für den Januar 2021 geplant.“ 
 
Die LPR weist darauf hin, dass der erste Prüfungskomplex noch nicht abgeschlossen ist und 
betreffend die zweite Prüfung, bei der eine Vor-Ort-Prüfung für den Herbst 2020 vorgesehen 
war, diese auf Bitte der LPR Hessen wegen personeller Aspekte auf Mitte Januar 2021 verschoben 
wurde.  
 
 
Frage 3. Seit wann liegt ein möglicher Zwischenbericht vor und zu welchem Zwischenergebnis ist diese 

gekommen? 
 
Der HRH führt dazu aus: 

„Einen Zwischenbericht kennt das Kontradiktorische Verfahren des Rechnungshofs nicht. Zur 
Prüfung Wirtschafts- und Haushaltsführung (Ziffer 1) liegt die Abschließende Prüfungsmitteilung 
vor, deren Kernpunkte als Rundfunkbericht auf der Website des Hessischen Rechnungshofs ver-
öffentlicht sind und im HAA vorgestellt wurden. 

Zur Prüfung Beteiligungsmanagement (Ziffer 2 Nr. 1) liegt der Entwurf der Vorläufigen Prü-
fungsmitteilung vor. 

Zur Prüfung Nebentätigkeiten (Ziffer 2 Nr. 2) liegt noch keine Prüfungsmitteilung vor.“ 
 
Die LPR Hessen weist ergänzend darauf hin, dass sie zu der vorläufigen Prüfungsmittelung unter 
dem 16.11.2020 Stellung genommen hat. Ein Abschlussbericht liegt noch nicht vor.  
 
 
Frage 4.  Kann die Landesregierung ausschließen, dass ein überwiegender oder jedenfalls größerer Teil der 

Ausgaben der Medienanstalt nicht mit gesetzlichen Normen begründet werden kann? 
 
Die Prüfung, ob die Ausgaben der Medienanstalt entsprechend der gesetzlichen Vorgaben ver-
wendet werden, obliegt dem HRH. 
 
Der HRH führt dazu aus:  

„ja.  

In § 57 ist geregelt, welche Aufgaben die Medienanstalt aus den Rundfunkbeiträgen finanzieren 
kann. (Aufsicht u. Zulassung, Medienkompetenz, technische Infrastruktur, Medienstandortförde-
rung). 

Die Pflichtaufgabe Aufsicht und Zulassung benötigt nur 14% der Finanzmittel zuzüglich Over-
head. 

Insbesondere für den sehr großen Arbeitsbereich Medienkompetenzvermittlung (rund 44 % der 
Ausgaben) fehlt eine konkrete Aufgabenbeschreibung. 
 
Im Rundfunkbericht – Seite 7 f. – äußerte der Rechnungshof: 
 
Der Rechnungshof regt eine Novellierung des HPRG zur Konkretisierung der Aufgaben und Quo-
tierung der Mittelverwendung an. Den Zulassungs- und Aufsichtsfunktionen als besondere Regu-
lierungsaufgaben der Landesanstalt im dualen Rundfunksystem sollte hierbei ein angemessener 
Stellenwert zukommen. Auch die Aufgaben der Medienstandortförderung sollten – über die Finan-
zierungsermächtigung in § 57 Abs. 2 lit. d) HPRG hinausgehend – in einer spezifischen Aufga-
benzuweisung konkretisiert werden, um die Verwendung der anteiligen Mittel aus dem Rundfunk-
beitrag bei der LPR Hessen aufgabenkritisch steuern und überwachen zu können.“ 
 
Auch die LPR führt aus, dass aus ihrer Sicht „definitiv ausgeschlossen werden [kann]“, dass 
Ausgaben getätigt worden sind, die einer gesetzlichen Grundlage entbehren. 
 
 
Frage 5. Enthält der Zwischenbericht Kritik an der Aufsicht durch die zuständige Staatskanzlei? 
 
Der HRH führt dazu aus:  

„Einen Zwischenbericht kennt das Kontradiktorische Verfahren des Rechnungshofs nicht (s. unter 
Ziffer 3). 

In dem vorliegenden Rundfunkbericht (s. unter Ziffer 1) wurde keine Kritik an der Aufsicht durch 
die Staatskanzlei geäußert.“ 
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Frage 6.  Welche finanziellen Auswirkungen hätten diese Hinweise auf die Verteilung der Mittel auch für 

den hessischen Rundfunk? 
 
Der HRH führt dazu aus: 

„Die Landesmedienanstalten (LMA) erhalten seit dem 1. Januar 2013 je Jahr 1,8989 % des Rund-
funkbeitragsaufkommens des jeweiligen Bundeslandes (§ 10 RFinStV i.V.m. § 40 Abs. 1 und 2 
RStV). Gemäß § 40 Abs. 2 und 3 RStV besteht die Möglichkeit der landesspezifischen Kürzung. 
Das Land Hessen schrieb diese Kürzung als Vorwegabzug mit 37,5 % fest. Das 1,8989-Rund-
funkbeitragsaufkommens nach § 10 RFinStV teilt sich nach gesetzlicher Regelung wie folgt: 

 Teilzuweisung von 37,5 % für den hr (§ 57 Abs. 3 HPRG) 

 Teilzuweisung von 62,5 % für die LPR Hessen (§ 57 Abs. 2 HPRG) in 2016 = 7,4 Mio. € 
 
Die Verwendung der anteiligen 37,5 prozentigen Mittel beim hr regelt § 57 Abs. 3 HPRG: Er 
verwendet diese Beträge 1. zur Ausweitung seiner kulturellen Darbietungen im Hörfunk und 
Fernsehen, 2. für sein Radio-Sinfonie-Orchester und 3 – in Höhe von mindestens 750.000 € 
jährlich – zur Filmförderung in Hessen. 
 
Aufgrund der Rechnungslegung eines Haushaltsjahres stellt die oberste Landesbehörde fest, ob 
und in welcher Höhe dem Hessischen Rundfunk von der Landesanstalt nicht in Anspruch genom-
mene Mittel aus dem zusätzlichen Anteil an der Rundfunkgebühr zustehen (§ 57 Abs. 4 Satz 2 
HRPG). Es wurden solche Feststellungen unserer Kenntnis nach bislang noch nicht getroffen.“ 
 
 
Wiesbaden, 15. Dezember 2020 

Axel Wintermeyer 
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